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Tatbestand

Die Beteiligten streiten Ã¼ber einen Anspruch des KlÃ¤gers auf Versorgung mit
orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen.

Der am 19 geborene KlÃ¤ger ist bei der Beklagten gesetzlich krankenversichert. Er
ist von dieser ausweislich einer zur Verwaltungsakte genommenen
Leistungsaufstellung jedenfalls in den Jahren 2011 und 2012 mit einer Kork-
Ledereinlage und 2013 mit einer Weichpolstereinlage versorgt worden. Am 28.
MÃ¤rz 2019 verordnete Dipl.-Med. F, Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Chirotherapie,
dem KlÃ¤ger auf kassenÃ¤rztlicher Verordnung ein Paar orthopÃ¤dische Stiefel,
SchafthÃ¶he 15 cm. Als Diagnosen gab er Gonarthrose beidseits und
SprunggelenkinstabilitÃ¤t beidseits an. 

Am 23. April 2019 Ã¼bermittelte der OrthopÃ¤dieschuhmachermeister J der
Beklagten eine Versorgungsanzeige fÃ¼r orthopÃ¤dische MaÃ�schuhe. Er gab
hierin die Hauptindikationsnummer 26 fÃ¼r links und rechts an (Arthrose
FuÃ�wurzel). Gefertigt werden sollte ein StraÃ�enschuh. Als individuelle
Anforderung der Versorgung wurden jeweils beidseitig Abrollsohle sowie
Puffer-/Abrollabsatz angekreuzt. Der Gesamtkostenbetrag belief sich auf 1.495,52
Euro. AbzÃ¼glich Eigenanteil von 76,00 Euro und Zuzahlung von 10,00 Euro
ergaben sich 1.409,52 Euro. 

Mit Schreiben vom selben Tag informierte die Beklagte den KlÃ¤ger Ã¼ber den
Antragseingang und teilte ihm mit, dass sie den MDK eingeschaltet habe, was am
selben Tag auch geschah. Mit einer sozialmedizinischen Stellungnahme vom 06. Mai
2019 (Dr. K) nahm der MDK, dem neben FuÃ�abdrÃ¼cken in Kopie auch eine
Fotodokumentation der FÃ¼Ã�e in Kopie vorlag, dahingehend Stellung, dass die
Voraussetzungen fÃ¼r die LeistungsgewÃ¤hrung nicht erfÃ¼llt seien. Dr. K fÃ¼hrte
aus, dass aus den vorliegenden Unterlagen und Befunddokumentationen die
medizinische Notwendigkeit und ZweckmÃ¤Ã�igkeit der Versorgung mit
orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen (Schuhen Ã¼ber individuell gefertigten Leisten)
nicht zu erkennen sei. Medizinisch ausreichend erschienen im vorliegenden
Einzelfall die Beschaffung fuÃ�gerechter Konfektionsschuhe, ggf.
knÃ¶chelÃ¼bergreifend. Konfektionsschuhe, auch fuÃ�gerecht, seien keine
Hilfsmittel i.S.d. Â§ 33 Sozialgesetzbuch FÃ¼nftes Buch (SGB V). Als
BekleidungsstÃ¼cke wÃ¼rden sie als sogenannte allgemeine
GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens gelten. 

GestÃ¼tzt hierauf lehnte die Beklagte mit Bescheid vom 07. Mai 2019 die
KostenÃ¼bernahme ab. 

Hiergegen erhob der KlÃ¤ger am 13. Mai 2019 Widerspruch. Diesen begrÃ¼ndete
er dahingehend, dass er seit mindestens 10 Jahren Einlagen trage. Diese linderten
nun nicht mehr seine Erkrankung und Schmerzen in den FÃ¼Ã�en, die Schmerzen
zÃ¶gen sich inzwischen bis in die Knie hinein. QualitÃ¤tsschuhe mit besonderer
FuÃ�bettung seien ebenfalls ausprobiert worden, die Beschwerden seien jedoch
geblieben. Der behandelnde OrthopÃ¤de habe nur noch die Notwendigkeit
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orthopÃ¤discher StraÃ�enschuhe nach MaÃ� verordnen kÃ¶nnen. Nach
Ã�bernahme der Vertretung im Widerspruchsverfahren durch seinen jetzigen
ProzessbevollmÃ¤chtigten begrÃ¼ndete er den Widerspruch ergÃ¤nzend
dahingehend, dass er seit 2012 eine Erwerbsminderungsrente beziehe. Die von ihm
erfahrenen Schmerzen zÃ¶gen sich von den FÃ¼Ã�en Ã¼ber die Knie durch das
Becken und die HÃ¼fte bis zur Lende und den RÃ¼cken. Durch die auch mittels
RÃ¶ntgenuntersuchung erfolgte Diagnose durch den OrthopÃ¤den Dr. F habe dieser
ermittelt, dass die einzige LinderungsmÃ¶glichkeit die MaÃ�anfertigung
entsprechender Hilfsmittel darstelle. Aufgrund der Tatsache, dass er lange schmale
FÃ¼Ã�e mit einem sehr gering hohen Spann habe, kÃ¤men fÃ¼r den
WiderspruchsfÃ¼hrer, wie durch den MDK vorgeschlagen, Konfektionsschuhe unter
keinerlei Gesichtspunkten in Betracht. Es wurden zudem die behandelnden Ã�rzte
benannt, bei denen Befundberichte angefordert werden kÃ¶nnten. 

Die Beklagte veranlasste im Widerspruchsverfahren die Erstattung eines weiteren
Hilfsmittelgutachtens durch den MDK. In dem nach Aktenlage erstatteten Gutachten
von Dr.Â  M vom 14. August 2019 wurde das Ergebnis der vorangegangenen
sozialmedizinischen Stellungnahme bestÃ¤tigt. Die vorliegende Ã¤rztliche
Verordnung und darÃ¼ber hinaus vorliegende Unterlagen des Leistungserbringers
inkl. des FuÃ�abdrucks rechts und der vorliegenden Fotos lieÃ�en auf eine
FuÃ�wurzelarthrose schlieÃ�en, ggf. auch mit Beteiligung des unteren
Sprunggelenkes. DarÃ¼ber hinaus resultierten mÃ¶glicherweise schmerzbedingte
leichte InstabilitÃ¤ten, die seitens des Leistungserbringers und seitens des
Verordners als auch im Rahmen der WiderspruchsbegrÃ¼ndung Ã¼bermittelt
worden seien. Es sei noch einmal festzuhalten, dass weder eine relevante
FuÃ�deformitÃ¤t Ã¼bermittelt werde noch eine solche den vorliegenden Fotos und
FuÃ�abdrÃ¼cken zu entnehmen sei, was heiÃ�e, dass im vorliegenden Fall nicht
auch problemlos konfektionierte Schuhe anwendbar wÃ¤ren. Es erscheine
nachvollziehbar, dass eine gewisse Stabilisierung der FuÃ�wurzel und des unteren
Sprunggelenkes Sinn machten, um zumindest weiteren InstabilitÃ¤ten entgegen zu
wirken. HierfÃ¼r seien allerdings maÃ�gefertigte Schuhe nicht erforderlich.
Medizinisch sinnvoll, zweckmÃ¤Ã�ig und ausreichend seien suffiziente Einlagen. Die
bisherige Einlagenversorgung bleibe etwas unklar. Wenn in der Vergangenheit
ausschlieÃ�lich vorgefertigte Einlagen auf Rohlingbasis angewandt worden seien,
kÃ¶nnten jetzt ggf. auch Einlagen in Sonderanfertigung zur Anwendung kommen. 

Der KlÃ¤ger hielt in der Folge an seinem Widerspruch fest und legte ein Schreiben
vom 27. August 2019 von Dipl.-Med. F vor, wonach eine RÃ¶ntgenaufnahme eine
Abflachung des LÃ¤ngsgewÃ¶lbes zeige. Das von ihm ausgestellte Schuhrezept
behalte seine GÃ¼ltigkeit. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 06. November 2019 wies die Beklagte den
Widerspruch zurÃ¼ck. Sie stÃ¼tzte sich insoweit im Wesentlichen auf die
medizinischen Stellungnahmen des MDK. 

Mit seiner am 21. November 2019 bei dem Sozialgericht P eingegangenen Klage hat
der KlÃ¤ger sein Begehren weiterverfolgt. Er hat sich gegen die EinschÃ¤tzung des
Beklagten gewandt, ein notwendiger medizinischer Behinderungsausgleich sei mit
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fuÃ�gerechten Konfektionsschuhen zu erreichen. Er hat vorgetragen, er habe
bereits sÃ¤mtliche zur VerfÃ¼gung stehenden Konfektionsschuhe mit besonderen
FuÃ�betten ausprobiert. Er hat ferner seinen Vortrag aus dem
Widerspruchsverfahren wiederholt und vertieft. Nachdem die Beklagte auf die
Abrechnung einer Einlagenversorgung in den Jahren 2013 und 2019 verwiesen
hatte sowie darauf, dass es sich laut EmpfangsbestÃ¤tigung am 21. November 2019
um eine erstmalige Versorgung gehandelt habe, hat der KlÃ¤ger vorgetragen, dass
er neben verordneten Einlagen von J und K bereits Einlagen von K
OrthopÃ¤dietechnik getragen habe. Richtig sei lediglich, dass er mit neuen Einlagen
oft nicht zurechtkomme, sodass er nicht dauernd neue Einlagen anfordere. 2019
habe er unter extrem stechenden Schmerzen gelitten, habe kaum noch auftreten
kÃ¶nnen, sodass er verpflichtet gewesen sei, zu handeln. Er habe den Chirurgen Dr.
M aufgesucht, dieser habe ihm neue Einlagen verschrieben. Das sei jedoch keine
dauerhafte LÃ¶sung. Die von K OrthopÃ¤dietechnik erhaltenen Einlagen hÃ¤tten
Ã¼berhaupt keine Besserung gebracht. Sie seien daraufhin unter Entrichtung eines
hohen Aufpreises zu speziellen Einlagen umgewandelt worden und seien im
Ergebnis so teuer gewesen wie ein neuer Schuh. 

Das Sozialgericht hat einen Befundbericht und Behandlungsunterlagen des
OrthopÃ¤den Dipl.-Med. F vom 13. November 2020 beigezogen. Hierin hat dieser
eine weitere Einlagenversorgung am 15. Oktober 2020 angegeben. Die
Einlagenversorgung sei seit dem 13. November 2012 bis 2019 mit Erfolg und seit
dem 21. MÃ¤rz 2019 ohne Wirkung. Die RÃ¶ntgenaufnahme vom 21. August 2019
beweise, dass die Einlagenversorgung seit 2012 das Absinken des
FuÃ�lÃ¤ngsgewÃ¶lbes nicht habe aufhalten kÃ¶nnen. FÃ¼r die Verbesserung der
gesamten WirbelsÃ¤ulenfunktion sei eine feste FuÃ�stellung beidseits mit
dauerhafter Aufrichtung des FuÃ�gewÃ¶lbes zwingend erforderlich. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf den Befundbericht Bezug genommen. 

Im Rahmen der Stellungnahme zu dem Befundbericht durch beide Beteiligten hat
die Beklagte ein weiteres Gutachten des MDK vom 20. April 2021 mit einer
ErgÃ¤nzung vom 30. April 2021 vorgelegt, wonach die Voraussetzungen fÃ¼r die
LeistungsgewÃ¤hrung weiterhin nicht als erfÃ¼llt angesehen worden sind. 

Der KlÃ¤ger hat hierzu Stellung genommen und unter anderem ausgefÃ¼hrt, dass
derzeit keine entsprechenden Konfektionsschuhe fÃ¼r lange schmale FÃ¼Ã�e â��
wie bei ihm â�� vorhanden seien. Er habe zu DDR-Zeiten GrÃ¶Ã�e 42 getragen,
nunmehr benÃ¶tige er in der LÃ¤nge mindestens SchuhgrÃ¶Ã�e 44, in der Weite
reiche jedoch bereits SchuhgrÃ¶Ã�e 41. 

Das Sozialgericht hat sodann den Facharzt fÃ¼r OrthopÃ¤die und Unfallchirurgie
Dr.Â  G zum SachverstÃ¤ndigen ernannt und mit der Erstattung eines schriftlichen
Gutachtens beauftragt. In seinem Gutachten vom 13. Januar 2022, das er aufgrund
persÃ¶nlicher Untersuchung des KlÃ¤gers am 06. Januar 2022 und unter
Auswertung der RÃ¶ntgen-CD von Dipl.-Med. F erstattet hat, ist der
SachverstÃ¤ndige zu dem Ergebnis gelangt, dass bei dem KlÃ¤ger folgende
GesundheitsstÃ¶rungen bzw. Behinderungen vorlÃ¤gen: 
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FuÃ�fehlstatik Knick-SpreizfuÃ� und HohlfuÃ� beidseits (Q66.8BG); (Q
66.8G)

Metatarsalgie bds. (M77.4RG)Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  
Chronisches Thorakal- und Lumbalsyndrom (M54.15G)

ISG-Syndrom (M54.3RG)

Bei dem KlÃ¤ger bestehe ein chronifiziertes Schmerzsyndrom am
Bewegungsapparat mit Fokus im Bereich der RumpfwirbelsÃ¤ule. Bei der Inspektion
zeige sich eine deutliche Fehlstatik der BrustwirbelsÃ¤ule mit einem rechtsseitigen
Schultertiefstand von Minus 2,5 cm. Infolge der Belastungsschmerzen beider
FÃ¼Ã�e liege eine Limitierung der Gehstrecke auf anamnestisch unter 20 Minuten
vor. Auf die Frage nach der BeeintrÃ¤chtigung des KlÃ¤gers bei der
LebensbetÃ¤tigung im Rahmen der allgemeinen GrundbedÃ¼rfnisse hat der
SachverstÃ¤ndige ausgefÃ¼hrt, dass nach gutachterlicher Untersuchung der
KlÃ¤ger nicht wesentlich in seinen allgemeinen GrundbedÃ¼rfnissen (MobilitÃ¤t
und SelbstÃ¤ndigkeit) beeintrÃ¤chtigt sei. Eine Indikation fÃ¼r die Versorgung mit
orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen liege nicht vor. Die Versorgung mit orthopÃ¤dischen
Schuhen biete eine optimale individuelle Anpassung der FuÃ�bettung. Aus
gutachterlicher Sicht sei der MaÃ�schuh geeignet, die FuÃ�fehlstatik des KlÃ¤gers
zu unterstÃ¼tzen. Aus medizinischer Sicht sei das beantragte Hilfsmittel jedoch
nicht erforderlich. Die Frage nach einer drohenden Verschlechterung ohne
Versorgung mit dem beantragten Hilfsmittel hat der SachverstÃ¤ndige verneint.
Unter Vergleich der RÃ¶ntgenaufnahme beider FÃ¼Ã�e aus dem Jahr 2019 mit dem
klinischen Befund des Untersuchungstages sei es unter der bestehenden
Versorgung mit Einlagen im Konfektionsschuh zu keiner wesentlichen Progredienz
des Knick-Senk-FuÃ�es gekommen. Auf die Beweisfrage nach Alternativen zur
Versorgung der FÃ¼Ã�e des KlÃ¤gers hat der SachverstÃ¤ndige ausgefÃ¼hrt, dass
bei dem KlÃ¤ger eine besondere FuÃ�form mit der Kombination eines langen
schmalen FuÃ�es und eines hohen LÃ¤ngsgewÃ¶lbes (beginnender
HohlfuÃ�bildung) vorliege. Aus gutachterlicher Sicht bestehe die Indikation von
Sondereinlagen. Nach gutachterlicher Untersuchung sei die Versorgung mit
maÃ�gefertigten Einlagen im Konfektionsschuh ausreichend. AnlÃ¤sslich der
Begutachtung seien die Einlagen am FuÃ� passgerecht. Es sei nachvollziehbar, dass
bei dem KlÃ¤ger aufgrund der besonderen FuÃ�form des langen und schmalen
FuÃ�es ein Schuhkonflikt vorliege. Dies erfordere einen individuell erhÃ¶hten
Aufwand beim Erwerb von Konfektionsschuhen. Bei der Inspektion der FÃ¼Ã�e
zeigten sich jedoch keine Druckstellen oder eine auÃ�ergewÃ¶hnliche bzw.
dekompensierte FuÃ�deformitÃ¤t, welche die Versorgung mit orthopÃ¤dischem
MaÃ�schuhwerk erforderlich mache. Nach gutachterlicher Untersuchung habe keine
objektivierbare InstabilitÃ¤t im oberen Sprunggelenk vorgelegen. Wegen der
weiteren Einzelheiten wird auf das vollstÃ¤ndige schriftliche Gutachten Bezug
genommen. 

Mit Urteil vom 12. Mai 2022 hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen. Ausgehend
von Â§ 33 Abs. 1 Satz 1 SGB V als Rechtsgrundlage fÃ¼r die begehrte
Hilfsmittelversorgung sowie der Begrenzung durch das Wirtschaftlichkeitsgebot des 
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Â§Â 12 Abs. 1 SGB V hat das Sozialgericht seine Entscheidung maÃ�geblich darauf
gestÃ¼tzt, dass die begehrte Versorgung mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen nicht
notwendig sei. Hinsichtlich der beim KlÃ¤ger vorliegenden GesundheitsstÃ¶rung ist
das Sozialgericht dem gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen gefolgt. Versicherte
mÃ¼ssten dann mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen versorgt werden, wenn ihre
Gehfunktion durch eine anderweitige Versorgung â�� etwa durch orthopÃ¤dische
Einlagen, Therapieschuhe, orthopÃ¤dische Schuhzurichtungen oder sonstige
orthopÃ¤die-technische Versorgungen in Verbindung mit Konfektionsschuhen â��
nicht aufrechterhalten werden kÃ¶nne. Das Gericht sei vor diesem Hintergrund im
Ergebnis der Beweisaufnahme nicht davon Ã¼berzeugt, dass der KlÃ¤ger mit
orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen versorgt werden mÃ¼sse. Es genÃ¼ge die
Versorgung mit maÃ�gefertigten Einlagen in Konfektionsschuhen, da sich bei dem
KlÃ¤ger keine InstabilitÃ¤t der oberen Sprunggelenke zeige und damit keine
knÃ¶chelÃ¼bergreifende MaÃ�versorgung erforderlich sei. Allein der Umstand, dass
beim KlÃ¤ger eine besondere â�� jedoch nicht pathologische â�� FuÃ�form im
Sinne eines langen schmalen FuÃ�es mit einem hohen LÃ¤ngsgewÃ¶lbe vorliege,
fÃ¼hre nicht zu der Notwendigkeit der Versorgung mit MaÃ�schuhen. FÃ¼r das
Gericht nachvollziehbar sei die FuÃ�form des KlÃ¤gers zwar mit einem erhÃ¶hten
Aufwand beim Erwerb von Konfektionsschuhen verbunden. Dieser Umstand
resultiere aber nicht aus den krankhaften VerÃ¤nderungen der FÃ¼Ã�e des
KlÃ¤gers und fÃ¼hre per se auch nicht dazu, dass der KlÃ¤ger keinerlei
Konfektionsschuhe tragen kÃ¶nne. GegenwÃ¤rtig trage der KlÃ¤ger
Konfektionsschuhe. Auch hinsichtlich der EinschÃ¤tzung, dass es ohne die
Versorgung des KlÃ¤gers mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen nicht zu einer
wesentlichen Verschlechterung seiner gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigungen
kÃ¤me, ist das Sozialgericht den EinschÃ¤tzungen des gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen aufgrund eigener PrÃ¼fung und Ã�berzeugung gefolgt. 

Gegen das seinen ProzessbevollmÃ¤chtigten am 10. Juni 2022 zugestellte Urteil
wendet sich der KlÃ¤ger mit seiner am 01. Juli 2022 bei dem Landessozialgericht
eingegangenen Berufung. Er vertritt die Auffassung, dass die seitens der Beklagten
vorgeschlagene MaÃ�nahme â�� die Versorgung mit maÃ�gefertigten Einlagen in
Konfektionsschuhen â�� bestenfalls eine kostengÃ¼nstigere Versorgung darstelle,
aber keinesfalls in gleicher Weise geeignet sei, dem Krankheitszustand gerecht zu
werden. Beim Tragen von Einlagesohlen bestehe weiterhin ein dauerhafter
Druckschmerz. Neben diesem Druckschmerz sei noch ein teils stechender Schmerz
im Knie dazugekommen. Bei weitergehender Untersuchung sei zu Ungunsten des
KlÃ¤gers als Nebenbefund bereits die degenerative VerÃ¤nderung der
WirbelsÃ¤ule, Arthrose der HÃ¼ftgelenke, links mehr als rechts, sowie die
degenerative VerÃ¤nderung der oberen HalswirbelsÃ¤ule sowie auch der rechten
Hand und Ellenbogen und Arthrose im Grundgelenk des zweiten Strahles
diagnostiziert worden. Die vom SachverstÃ¤ndigen angenommene GewÃ¤hrleistung
der Verbesserung bzw. Aufrechterhaltung der Gehfunktion sei bei einer Dauer von
10 Jahren durch die Verwendung entsprechender Einlagen im herkÃ¶mmlichen
Konfektionsschuhen nicht gewÃ¤hrleistet worden, sodass letztendlich seitens des
behandelnden OrthopÃ¤den die Notwendigkeit eines Paar orthopÃ¤discher Stiefel
verordnet worden sei. Der KlÃ¤ger wendet sich ausdrÃ¼cklich gegen die Annahme
der AusfÃ¼hrung des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen als schlÃ¼ssig. 
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Â 

Der KlÃ¤ger beantragt, 

das Urteil des Sozialgerichts Potsdam vom 12. Mai 2022, AZ S 32 KR 525/19,
zugestellt am 10. Juni 2022, sowie den Bescheid vom 07. Mai 2019 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 06. November 2019 aufzuheben und die Beklagte zu
verurteilen, ihn mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen zu versorgen. 

Die Beklagte beantragt, 

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Â 

Sie verteidigt die angefochtene Entscheidung. Sie weist daraufhin, dass der KlÃ¤ger
gemÃ¤Ã� den Unterlagen der Beklagten bisher nicht mit Einlagen in
Sonderanfertigung, wie von dem Gutachter des MD und dem SachverstÃ¤ndigen
empfohlen, versorgt worden sei. Bei den von dem KlÃ¤ger genutzten Einlagen
handele es sich um konfektionierte Einlagen zum Festbetrag. Daher seien die
AusfÃ¼hrungen der Gegenseite, der KlÃ¤ger habe seit 10 Jahren entsprechende
Einlagen getragen, nicht korrekt. 

Mit VerfÃ¼gung des Berichterstatters vom 26. Oktober 2022 ist dem KlÃ¤ger
aufgegeben worden zu erklÃ¤ren, dass und wann er tatsÃ¤chlich bereits mit
maÃ�gefertigten Einlagen versorgt gewesen sei. 

Der KlÃ¤ger hat mit Schriftsatz vom 14. November 2022 vorgetragen, es sei richtig,
dass er in den letzten 10 Jahren konfektionierte Einlagen getragen habe. Die
gesundheitliche Problematik resultiere jedoch nicht daher. Seine spezielle
krankhafte FuÃ�form fÃ¼hre vielmehr dazu, dass er Ã¼berhaupt keinen passenden
Schuh fÃ¼r seinen flachen und sehr schmalen FuÃ� finde. Die Problematik bestehe
somit vielmehr darin, dass in Ã¼blichen Konfektionsschuhen kein Halt seines
FuÃ�es, auch nicht mit speziellen Einlagen, gewÃ¤hrleistet sei. 

Der KlÃ¤ger ist mit Schreiben des Berichterstatters vom 24. November 2022 darauf
hingewiesen worden, das medizinische Ermittlungen gegenwÃ¤rtig nicht
beabsichtigt seien. Ihm ist zugleich fÃ¼r die Stellung eines Antrags nach Â§ 109
Sozialgerichtsgesetz (SGG) eine Frist von 3 Wochen gesetzt worden. Nach
FristverlÃ¤ngerung hat er mit Schriftsatz vom 18. Januar 2023 erklÃ¤rt, dass er von
einer Stellung eines Antrages nach Â§ 109 SGG absehe. Die Beteiligten haben sich
mit SchriftsÃ¤tzen vom 20. Februar 2023 (KlÃ¤ger) bzw. 22. Februar 2023 mit einer
Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden erklÃ¤rt. 

Die Verwaltungsakte der Beklagten sowie die Gerichtsakte, auf die wegen der
weiteren Einzelheiten Bezug genommen wird, haben vorgelegen und sind
Gegenstand der Entscheidungsfindung gewesen. 
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Â 

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die zulÃ¤ssige Berufung, Ã¼ber die der Senat in allseitigem EinverstÃ¤ndnis ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung entscheiden konnte (Â§ 153 Abs. 1 i.V.m. Â§ 124 Abs. 2
SGG), hat in der Sache keinen Erfolg.

Zu Recht hat das Sozialgericht die Klage abgewiesen, denn der KlÃ¤ger hat keinen
Anspruch auf die Versorgung mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen.

Versicherte haben nach Â§ 27 Abs. 1 Satz 1 SGB V Anspruch auf
Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, eine Krankheit zu erkennen, zu heilen,
ihre Verschlimmerung zu verhÃ¼ten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern. Nach 
Â§Â 27 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB V erfasst dies auch die Versorgung mit Hilfsmitteln.
Der Anspruch auf Versorgung mit Hilfsmitteln richtet sich nach Â§ 33 Abs. 1 SGB V.
Danach haben Versicherte Anspruch auf Versorgung mit HÃ¶rhilfen,
KÃ¶rperersatzstÃ¼cken, orthopÃ¤dischen und anderen Hilfsmitteln, die im Einzelfall
erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu sichern, einer
drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen, soweit
die Hilfsmittel nicht als allgemeine GebrauchsgegenstÃ¤nde des tÃ¤glichen Lebens
anzusehen oder nach Â§ 34 Abs. 4 SGB V ausgeschlossen sind. MaÃ�gefertigte
orthopÃ¤dische Schuhe gehÃ¶ren zu den orthopÃ¤dischen Hilfsmitteln i.S.d. Â§ 33
Abs. 1 SGB V (etwa Gerlach in Hauck/Noftz SGB V, 5. ErgÃ¤nzungslieferung 2024,
Rn. 70 zu Â§ 33). Schuhe dieser Art stellen auch keine GebrauchsgegenstÃ¤nde des
tÃ¤glichen Lebens dar, weil sie gerade fÃ¼r erkrankte Menschen maÃ�gefertigt
werden. Dieser Ausschlusstatbestand wÃ¼rde nur dann greifen, wenn der KlÃ¤ger
Konfektionsschuhe von der Beklagten begehren wÃ¼rde, was er jedoch zu keinem
Zeitpunkt getan hat. 

Die orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhe sollen vorliegend offenkundig nicht zur Sicherung
des Erfolgs einer Krankenbehandlung dienen. Sie sind vorliegend auch nicht als
Hilfsmittel zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung oder zum Ausgleich einer
Behinderung durch die gesetzliche Krankenversicherung zu erbringen, weil zur
Erreichung der Ziele die Versorgung mit Sondereinlagen ausreicht.

Nach Â§ 12 Abs. 1 SGB V mÃ¼ssen die Leistungen ausreichend, zweckmÃ¤Ã�ig und
wirtschaftlich sein; sie dÃ¼rfen das MaÃ� des Notwendigen nicht Ã¼berschreiten.
Nicht notwendige oder unwirtschaftliche Leistungen kÃ¶nnen Versicherte nicht
beanspruchen. In der nach Â§ 92 Abs. 1 Nr. 6 SGB V erlassenen Hilfsmittel-Richtlinie
(HilfsM-RL in der gegenwÃ¤rtigen, seit dem 1. April 2021 geltenden Fassung) sind
spezielle Anforderungen fÃ¼r die orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhe nicht vorgesehen.
Nach Â§ 6 Abs. 4 HilfsM-RL sind die GrundsÃ¤tze von Notwendigkeit und
Wirtschaftlichkeit zu beachten. Nach Â§ 6 Abs. 9 HilfsM-RL ist die Verordnung von
MaÃ�anfertigungen nicht zulÃ¤ssig, wenn die Versorgung mit Fertigartikeln
(Konfektion oder MaÃ�konfektion) denselben Zweck erfÃ¼llt. Das nach Â§ 139 Abs.
1 SGB V vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen erstellte
Hilfsmittelverzeichnis hat indes keine normative Wirkung, stellt jedoch eine (nicht
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verbindliche) Auslegungshilfe fÃ¼r die medizinische Praxis und fÃ¼r die Gerichte
dar (BSG, Urteil vom 24. Januar 2013 â��Â  B 3 KR 22/11 R â�� juris Rn. 13). In
Konkretisierung des Wirtschaftlichkeitsgebots fÃ¼hrt die Hilfsmittelrichtlinie in den
AusfÃ¼hrungen unter Nr. 1.1 der Produktgruppe orthopÃ¤dische Schuhe unter den
allgemeinen leistungsrechtlichen Hinweisen aus, dass u.a. solche Schuhe zu den
Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung gehÃ¶ren, wenn bei definierten
SchÃ¤digungsbildern/FunktionsstÃ¶rungen die medizinisch erforderliche
Versorgung nicht mit geeigneten, fuÃ�gerechten Konfektionsschuhen, ggf. in
Verbindung mit orthopÃ¤dischen Zurichtungen am Konfektionsschuh und
orthopÃ¤dischen Einlagen erreicht werden kann. FÃ¼r den hier im Streit stehenden
orthopÃ¤dischen StraÃ�enschuh (Produktart 31.03.01.0 hier mit zusÃ¤tzlichen
Arbeiten an der Sohle) ist im Hilfsmittelverzeichnis (Datum der Fortschreibung:
10.09.2018) folgende Indikation aufgefÃ¼hrt:

BeeintrÃ¤chtigung der MobilitÃ¤t (hier des Gehens) bei mÃ¤Ã�igen bis schweren
SchÃ¤digungen der Knochen, FuÃ�gelenke, Muskeln, BÃ¤nder oder Sehnen des
FuÃ�es

Wenn eine Wiederherstellung/Sicherung der MobilitÃ¤t mit fuÃ�gerechtem
Konfektionsschuhwerk, losen orthopÃ¤dischen Einlagen, Therapieschuhen,
orthopÃ¤dischen Schuhzurichtungen oder sonstigen
orthopÃ¤dietechnischen Versorgungen in Verbindung mit
Konfektionsschuhen nicht ausreichend ist

Zur ErmÃ¶glichung und Erhaltung einer angemessenen Gehfunktion

Solche SchÃ¤digungen, die zur BeeintrÃ¤chtigung der MobilitÃ¤t fÃ¼hren, kÃ¶nnen
bestehen bei:

Schwerer dekompensierter Valgusstellung der Ferse und Verlust des
LÃ¤ngsgewÃ¶lbes bei Knick- /PlattfÃ¼Ã�en, die nicht mehr oder nur
teilweise korrekturfÃ¤hig sind (PlattfÃ¼Ã�e,
SchaukelfuÃ�/TintenlÃ¶scherfuÃ� in Wiegenform)

Ã�berlastungen der AuÃ�enkante des FuÃ�es bei KlumpfÃ¼Ã�en 

Schmerzhafter Wackelsteife (noch keine komplette Versteifung, hochgradige
BewegungseinschrÃ¤nkung) des oberen Sprunggelenkes
(arthrotisch/pseudarthrotisch)

Anhaltenden schmerzhaften FunktionsstÃ¶rungen der FuÃ�wurzelgelenke
(z. B. als Verletzungsfolgen, besonders in Verbindung mit gleichzeitiger
VorfuÃ�verformung und bei wesentlicher StÃ¶rung der FuÃ�abwicklung mit
der Notwendigkeit der Stabilisierung des RÃ¼ckfuÃ�es)

BeinverkÃ¼rzungen von mindestens 3,5 cm

Nicht korrigierbarer FuÃ�fehlform bei schwerer LÃ¤hmung der FÃ¼Ã�e
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Schwerer Sprengung des FuÃ�lÃ¤ngsgewÃ¶lbes bei BallenhohlfÃ¼Ã�en

FuÃ�teilverlust mit Notwendigkeit einer Stabilisierung im RÃ¼ckfuÃ� (in der
Regel proximal der transmetatarsalen Amputationslinie)

Schwerer angeborener oder erworbener VerÃ¤nderung des FuÃ�es (auch
der Zehen), bei der aufgrund der Breite oder der HÃ¶he des FuÃ�es eine
anderweitige Versorgung nicht mehr mÃ¶glich ist

Schmerzhafter Fehlstellung der Zehengelenke bei chronischen
GelenkentzÃ¼ndungen mit schwerer BeeintrÃ¤chtigung der
BelastungsfÃ¤higkeit (z. B. rheumatische Erkrankungen)

Einer Versorgung mit Beinorthesen, wenn die Verwendung von
Konfektionsschuhen oder konfektionierten Schuhen nicht mÃ¶glich ist

Schweren und andauernden SchwellungszustÃ¤nden der FÃ¼Ã�e und der
Unterschenkel (z. B. Elephantiasis u. a. vergleichbare ZustÃ¤nde)

Wie dargelegt ist diese AufzÃ¤hlung weder rechtlich verbindlich noch â�� nach ihrer
eigenen Formulierung â�� abschlieÃ�end. Im Rahmen der freien
BeweiswÃ¼rdigung gelangt der Senat unter BerÃ¼cksichtigung der beispielhaft
genannten Indikationen sowie aller im Verfahren vorgelegten und beigezogenen
medizinischen Unterlagen, insbesondere jedoch des Gutachtens des
SachverstÃ¤ndigen Dr. G, zu der Ã�berzeugung, dass eine Versorgung des KlÃ¤gers
mit orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhen (bzw. Stiefeln) weder zum Ausgleich einer
Behinderung noch zur Vorbeugung einer drohenden Behinderung gegenwÃ¤rtig
notwendig ist. Nicht verwertet hat der Senat hierbei die Stellungnahme des MDK
vom 30. April 2021, weil diese wohl den KlÃ¤gervertretern erstinstanzlich nicht
Ã¼bersandt worden ist. Sie war auch nicht noch in den Rechtsstreit einzufÃ¼hren,
denn sie beschrÃ¤nkt sich inhaltlich auf den einen Satz, dass nachgereichte
Befunde (CT des Abdomen vom 14. August 2019, MRT des Kopfes vom 10.
Dezember 2020 und RÃ¶ntgenbefunde betreffend rechten Ellenbogen und rechte
Hand) keinen Bezug zu den hier begehrten MaÃ�schuhen hÃ¤tten. Die
Stellungnahme ist fÃ¼r das Verfahren ohne Belang.

Das Gutachten des SachverstÃ¤ndigen Dr. G ist auch nach Auffassung des Senats
schlÃ¼ssig, nachvollziehbar und in sich widerspruchsfrei. Soweit sich der KlÃ¤ger
mit der Berufung maÃ�geblich zunÃ¤chst unter dem Gesichtspunkt gegen das
Gutachten gewandt hat, dass die Aufrechterhaltung der Gehfunktion durch die
Verwendung â��entsprechender Einlagenâ�� bei einer Dauer von 10 Jahren nicht
gewÃ¤hrleistet worden sei, ist dieser Vortrag dadurch Ã¼berholt, dass er selbst
eingerÃ¤umt hat, gerade keine maÃ�gefertigten, sondern konfektionierte Einlagen
getragen zu haben. Er hat sodann maÃ�geblich in den Mittelpunkt seiner
Einwendungen gestellt, dass die Problematik primÃ¤r darin bestehe, keinen
passenden Schuh als die entsprechende Einlage dafÃ¼r zu finden. Damit trÃ¤gt er
letztlich nur vor, dass er von einer krankhaften FuÃ�defomitÃ¤t ausgeht, die fÃ¼r
sich die Notwendigkeit fÃ¼r die Versorgung mit der begehrten Versorgung
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begrÃ¼ndet. Dies berÃ¼hrt indes nicht die SchlÃ¼ssigkeit des Gutachtens, sondern
stellt nur eine inhaltlich abweichende Bewertung dar (siehe unten).

Der Senat macht die Feststellungen des SachverstÃ¤ndigen zum Gegenstand seiner
Ã�berzeugung, dass bei dem KlÃ¤ger an den unteren ExtremitÃ¤ten eine
FuÃ�fehlstatik (Knick-SpreizfuÃ� und HohlfuÃ� beidseits) und eine Metarsalgie
vorliegt, das Vorliegen einer SprunggelenksinstabilitÃ¤t, die der SachverstÃ¤ndige
als vordergrÃ¼ndig fÃ¼r die Verordnung angesehen hat, aber nicht festgestellt
werden kann. Der SachverstÃ¤ndige hat insoweit die vorgelegten
RÃ¶ntgenaufnahmen vom 29. Juli 2019 ausgewertet, wonach im Valgusstress keine
strukturelle InstabilitÃ¤t habe objektiviert werden kÃ¶nnen. Dies wird bestÃ¤tigt
durch die von Dipl.-Med. F Ã¼bersandte radiologische Befundung vom
Untersuchungstag (Bl. 81 der Gerichtsakte). Den eigenen Untersuchungsbefund
vom 6. Januar 2022 hat der SachverstÃ¤ndige im Rahmen der epikritischen
Diskussion u.a. dahingehend zusammengefasst, dass sich inspektorisch im Stand
eine mÃ¤Ã�ige FuÃ�fehlstatik mit Insuffizienz des FuÃ�lÃ¤ngs- und
â��quergewÃ¶lbes gezeigt habe. Die Einlagen in den getragenen
Konfektionsschuhen (Marke J. , ca. vor einem Jahr neu besohlt, Einlagen ca. von
2021) seien passgerecht gewesen. Unter Belastung zeige sich eine Betonung des
LÃ¤ngsgewÃ¶lbes (angedeuteter HohlfuÃ�). Bei der manualtherapeutisch gezielten
Untersuchung des Mittel- und VorfuÃ�es sei keine Blockade oder
Schmerzprovokation provozierbar gewesen. Bei der orientierenden neurologischen
Untersuchung sei der Achillessehnenreflex seitengleich nicht erhÃ¤ltlich. Ein
sensomotorisches Defizit liege nicht vor. Eine InstabilitÃ¤t der oberen
Sprunggelenke lasse sich nicht nachweisen, der Talar-Tilt-Test und der anteriore
Drawer-Test seien entsprechend negativ. Diese AusfÃ¼hrungen, die auf den
dokumentierten Untersuchungsbefunden aufbauen, sind fÃ¼r den Senat in jeder
Hinsicht Ã¼berzeugend.

Der SachverstÃ¤ndige ist unter Zugrundelegung des MaÃ�stabs der allgemeinen
leistungsrechtlichen Hinweise im Hilfsmittelverzeichnis zu orthopÃ¤dischen
StraÃ�enschuhen, die â�� wie dargelegt â�� eine zutreffende Konkretisierung des
Wirtschaftlichkeitsgebots darstellen, zu dem Ergebnis gelangt, dass die Versorgung
mit den begehrten Schuhen nicht erforderlich sei. Er hat ausdrÃ¼cklich die
Geeignetheit des orthopÃ¤dischen MaÃ�schuhs festgestellt, jedoch auf die
Indikation fÃ¼r Sondereinlagen verwiesen und die Bewertung des MaÃ�schuhs als
nicht erforderlich nochmals ausgefÃ¼hrt. AusdrÃ¼cklich hat er durch Vergleich der
RÃ¶ntgenaufnahmen aus dem Jahr 2019 und der eigenen Untersuchungsergebnisse
festgestellt, dass es unter der bestehenden Versorgung mit Einlagen im
Konfektionsschuh zu keiner wesentlichen Progredienz des Knick-Senk-FuÃ�es
gekommen sei. Der Senat macht es daher auch zum Gegenstand seiner
Ã�berzeugungsbildung, dass die begehrten Schuhe nicht zur Vermeidung einer
Verschlechterung des Gesundheitszustandes und damit einer drohenden
Behinderung notwendig sind.

Der SachverstÃ¤ndige hat die Angaben des KlÃ¤gers zu SchmerzzustÃ¤nden in sein
Gutachten aufgenommen und im Rahmen der EinschrÃ¤nkung des
LeistungsvermÃ¶gens die anamnestisch angegebene Limitierung der Gehstrecke
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auf unter 20 Minuten aufgenommen. Er hat gleichwohl ausdrÃ¼cklich keine
wesentliche EinschrÃ¤nkung des KlÃ¤gers in seinen allgemeinen
GrundbedÃ¼rfnissen (MobilitÃ¤t und SelbststÃ¤ndigkeit) festgestellt. Der Senat
verschlieÃ�t sich nicht den klÃ¤gerischen Angaben zu SchmerzzustÃ¤nden bei
Belastung, vermag aber der Gesamtheit des Gutachtens nicht zu entnehmen, dass
sich durch die begehrte Versorgung eine bessere Beeinflussung des
GehvermÃ¶gens ergeben wÃ¼rde als durch die vorgeschlagene Versorgung mit
Sondereinlagen.

Soweit der KlÃ¤ger zuletzt maÃ�geblich auf das Problem der Beschaffung fÃ¼r
seine FuÃ�form geeigneter Konfektionsschuhe rekurriert, vermag der Senat die vom
KlÃ¤ger behauptete krankhafte FuÃ�form nicht festzustellen. Der Senat hÃ¤lt die
Konkretisierung der Indikation im Hilfsmittelverzeichnis, dass erforderlich eine
schwere angeborene oder erworbene VerÃ¤nderung des FuÃ�es (auch der Zehen)
wÃ¤re, bei der aufgrund der Breite oder der HÃ¶he des FuÃ�es eine anderweitige
Versorgung nicht mehr mÃ¶glich ist, fÃ¼r den zutreffenden MaÃ�stab. Eine solch
schwere FuÃ�deformitÃ¤t war weder der Verordnungsgrund, noch konnte er von
dem SachverstÃ¤ndigen (wie auch zuvor vom MDK) festgestellt werden. Der
SachverstÃ¤ndige hat bei dem KlÃ¤ger einen langen und schmalen FuÃ�
festgestellt, aus dem er indes nur einen individuell erhÃ¶hten Aufwand beim Erwerb
von Konfektionsschuhen gefolgert hat. Er hat aufgrund eigener Untersuchung bei
tatsÃ¤chlicher Versorgung des KlÃ¤gers mit Konfektionsschuhen nebst Einlagen
ausgefÃ¼hrt, dass sich keine Druckstellen oder eine auÃ�ergewÃ¶hnliche bzw.
dekompensierte FuÃ�deformitÃ¤t gezeigt hÃ¤tte, die eine Versorgung mit
orthopÃ¤dischem MaÃ�schuhwerk erforderlich machen wÃ¼rde. Unter
BerÃ¼cksichtigung der vom SachverstÃ¤ndigen gefertigten Fotodokumentation
erscheint dies vollstÃ¤ndig nachvollziehbar und Ã¼berzeugend. Der Senat vermag
nicht festzustellen, dass der unzweifelhaft langen und schmalen FuÃ�form bereits
hinreichender Krankheitswert im Sinne einer solch schweren DeformitÃ¤t zukommt.
Soweit der KlÃ¤ger den fehlenden Halt der bisher verwendeten Einlagen in
Konfektionsschuhen vortrÃ¤gt, lÃ¤sst sich daraus nichts fÃ¼r den Halt bei
Inanspruchnahme von maÃ�gefertigten Sondereinlagen schlussfolgern. Diese
werden ausweislich der Beschreibung im Hilfsmittelverzeichnis (Produktart
08.03.07.0) mit einem dreidimensionalem Formabdruck mit anschlieÃ�ender
Erstellung eines FuÃ�positivs individuell hergestellt und bieten die MÃ¶glichkeit
fester, nicht verformbarer VerstÃ¤rkung. Die fÃ¼r erforderlich gehaltene
KnÃ¶chelhÃ¶he von 15cm fÃ¼hrt auch nicht zur Annahme, dass der Bedarf nur
durch orthopÃ¤dische MaÃ�schuhe gedeckt werden kann. Vielmehr dÃ¼rften auch
Sportschuhstiefel in Betracht kommen, die zudem in unterschiedlichen Weiten
angeboten werden. 

Eine erneute Begutachtung hÃ¤lt der Senat nicht fÃ¼r erforderlich. Soweit mit der
Berufung auf bei weitergehenden Untersuchungen festgestellte Leiden Bezug
genommen wird, verweist der KlÃ¤ger darauf, dass entsprechende Befundberichte
vorliegen, d.h. auf die bereits erstinstanzlich vor Erstattung des Gutachtens
eingeholten bzw. beigezogenen medizinischen Unterlagen. Er macht insoweit daher
keine neue Entwicklungen nach Einholung des Gutachtens geltend.
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Von den vorstehenden tatsÃ¤chlichen Feststellungen ausgehend scheidet auch ein
Anspruch auf die begehrte Versorgung als medizinische Vorsorgeleistung zur
Vermeidung der Verschlimmerung einer Krankheit nach Â§ 23 Abs. 1 Nr. 3 SGB V
aus.

Nur ergÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass der KlÃ¤ger bei kÃ¼nftiger â��
entgegen jetziger sachverstÃ¤ndiger EinschÃ¤tzung â�� erfolgloser Versorgung mit
Sondereinlagen durch die vorliegende Entscheidung bzw. die Bestandskraft des hier
streitigen Ablehnungsbescheides an einer erneuten Antragstellung rechtlich nicht
gehindert ist. 

Die Berufung war daher zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus Â§ 193 SGG.

GrÃ¼nde fÃ¼r die Zulassung der Revision nach Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1 und 2 SGG
liegen nicht vor.

Erstellt am: 25.07.2024

Zuletzt verändert am: 22.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            13 / 13

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/23.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/193.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/160.html
http://www.tcpdf.org

